
Die Den  II des Erzbiſchöflichen Capitels-
Micariats uvon reiburg,

den Geſetzentwurf über die Rechtsverhältniſſe
Uund die Verwaltung der Stiftungen betreffend.“)

eit die neue era in Oeſterreich ihren Einzug gehalten,
hat die ÿtberale Staatsweisheit mit beſonderer olltebe ſich
auf die confeſſionelle Reform geworfen. Schon das Staats⸗
grundgeſetz vo  — December 1867 hat In dieſer Beziehung
die allgemeinen Umriſſe der zu ſchaffenden Geſtaltungen
egeben, Und insbeſonders 0  en die ſogenannten confeſſionellen
Geſetze vo  — Mai 1868 teſe confeſſionelle Reform utn
Neu⸗Oeſterreich In entſchiedenen und beſtimmten Fluß ebracht
Seitdem aber hat ſich tn erner li von weiteren Geſetzen
und Ausführungs⸗Verordnungen die angebahnte Bewegung
fortgeſetzt und noch itmmer iſt nicht abzuſehen, ann teſelbe
ihr Ende nden, die immer weiter brandenden Wogen ſich
brechen werden. Dabei iſt noch das Schönſte und Intereſſanteſte,
daß der neuäraiſche Großſtaat Oeſterreich mit faſt ängſtlicher
Sorgfalt den leinen Muſterſtaat en zu copiren bemüht iſt;
denn ſo agen Schritt für Schritt treten die öſterreichiſchen
Politiker uin die Fußſtapfen der großen adi  en Weltverbeſſerer,
die confeſſionellen Experimente, mit denen der moderne Fort
ſchritt das kleine aden beglücken bemüht iſt, werden als

) reiburg Im Breisgau. Herder'ſche Verlagshandlung 1869
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bald auch für das große Oeſterreich verwerthen geſucht
ſo iſt der Fall uin der efrage, nicht anders verhält ſich
die Sache utn der Schul⸗ und anderen Fragen

nier ſolchen Verhältniſſen ſcheint denn Urchaus
ezeigt 3u ſein, die gegenwärtigen confeſſionellen orgänge Im
Gro  erzogthume Baden mit aufmerkſamem Auge zu verfolgen,
Uund eS bedarf wohl keiner weiteren Rechtfertigung, wenn wir
Unſeren Leſern das neueſte eA des adit  en Rechts⸗()
ſtaates auf die katholiſche vorführen und ihnen zu die⸗
ſem Ende auszüglich die ausgezeichnete Denkſchrift mittheilen,
we das erzbiſchöfliche Capitels ⸗Vicariat von reiburg un
Betreff des Geſetzentwurfes über die Rechtsverhältniſſe und
die Verwaltung der Stiftungen erlaſſen hat Dürfte 10 auch
hei Uns dieſelbe rage bald prakti werden (tthei

etſe iſt ſie

ohnehin ſchon geworden), und da das ebahren des moder  2
nen Liberalismus weſentlich überall 0  E.  E iſt, dürfte die

für uns nicht bloß hiſtoriſchen, ſondern auch praktiſchen
Werth 0Q  en

Beſagte Denkſchrift zerfällt in 11 Paragraphe, Und 5  war
diebeſchäftigen ſich nach einem einleitenden Paragraphe

2, und mit dem Geſetzentwurfe vom October
1869 über die Rechtsverhältniſſe und die Verwaltung der

Stiftungen Im Allgemeinen, während die 8S8 —1 die ein
zelnen Beſtimmungen desſelben In Betracht ziehen, und utm

11 die durch die vorausgegangene Darlegung motivirte
Schlußerklärung abgegeben wird

Die Einleitung uim gibt zunächſt eine Urze Dar—
legung des Standes der inge, wie ſolcher In der etreffen⸗
den Angelegenheit zul Zeit der Einbringung des genannten
Geſetzentwurfes obwaltete Wir entnehmen derſelben, wie n
der Proclamation Sr königlichen Hoheit des Großherzogs vo  —

44 1860 feierli zugeſichert war, „daß der rundſa
der Selbſtſtändigkeit der katholi 1 In Ordnung ihrer
Angelegenheiten zUr vollen Geltung gebracht werde Ein eſe
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werde der Rechtsſtellung der Kirche eine ſichere Grundlage
verbürgen. Der rundſa der mögli freien Entwicklung
ſolle au auf anderen ebieten des Staatslebens ru  ar
werden.“

Dieſer feierlichen Zuſicherung nun uim Geſetze
vo  — Oetober 1860 Rechnung ge ſein, durch welches
eſe die von der großh en Regierung Uuni
1859 Üüber die Verhältniſſe der air zur Staatsgewalt ab
ge

oſſene Vereinbarung von dieſer aufgehoben wurde, und
In welchem, ſowie in den weiteren Anordnungen der Inhalt
jener Uebereinkunft ſeinen bere  igten Ausdruck N  en
Da aber der desſelben Geſetzes beſtimmte, das Ver

gewidme ſei,mögen, welches den kirchlichen Bedürfniſſen
werde unbeſchadet anderer Anordnungen durch die Stifter Unter

gemeinſamer eitung der ＋ Uund des Staates verwaltet,
ſo egte eine Erzbiſchöfliche Denkſchrift b0  — Juli 1860 hie

Verwahrung ein und erklärte, mit dem utfallen der
Convention von 1859 hören auch die In derſelben der Staats
gewalt gema  en Conceſſionen auf, und die Ix ſei deshalb
berechtigt, das Kirchenvermögen frei verwalten. Erſt
25 October, reſp November 1861 kam eine Vereinbarung

Stande, In welcher die Mitaufſicht der Staatsgewalt, die
nach den otiven des Geſetzes vom October 1860
arüber wachen habe, daß das Stiftungs⸗Vermögen In ſei⸗
ne  — Beſtande erhalten und ſein Ertrag der Widmung gemäß
verwendet werde, und anderſeits das Recht der Kirchengewalt
auf die Rechtsvertretung, Verwaltung Uund Verwendung des

Kirchenvermögens anerkannt und geregelt wurde, und hat die

Kirchenbehörde bis nun die Beſtimmungen dieſer Vereinbarung
In ohaler eiſe vollzogen, obgleich die In ehen derſelben von

der gro Staatsregierung gemachten Zuſicherungen bezüglich
der kirchlichen Mitaufſicht über das katholiſche, ſogenannte welt
iche Stiftungsvermögen und Wohlthätigkeits⸗Vermögen)
nicht erfüllt wurden

10 *
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Die Denkſchrift des erzbiſchöflichen Capitels-Vicariats

geht nunmehr 3u dem Geſetzentwurfe über die Rechtsverhältniſſe
und die Verwaltung der Stiftungen über, welchen die großh
Regierung durch höchſte Entſchließung vonil Oetober der
weiten Kammer October vorgelegt hat, Und erklärt,
daß demſelben drei falſche Principien zu Grunde iegen, nam
lich Der aat, die Staatsgewalt, ſei der Inhaber
des Rechtes, und deshalb berechtigt, nach ſeinem Belieben die
kirchliche Re  are abzugrenzen. tEe — habe ke  In
Privatrecht den kirchlichen Stiftungen, „we un Niemande
Eigenthum ſtehen.“ Die phyſiſchen Perſonen, we dieſe
Stiftungen repräſentiren, die Kirchengewalt, übe nicht
ihre eigenen, ſondern die ihr fremden Rechte der Stiftung aus;
teſe unterſtehen deshalb der Aufſicht, reſp Leitung des Staates.

Die ſogenannten weltlichen, confeſſionellen, die Schul
und Wohlthätigkeits⸗Stiftungen, ſeien nicht Eigenthum der
betreffenden Religions⸗Geſellſchaft, und Unterſtehen als nicht
confeſſionelle reſp nichtkirchliche on ledigli der Dispoſition
der Staatsregierung.

Den Erweis der Falſchheit dieſer drei Principien bringen
nun die drei folgenden Paragraphe, nd zwar etzt der
das Verhältniß des Staates zum L überhaupt und zul
Kirche insbeſonders auseinander. Als der weſentliche Zweck
des Staates ird der Rechtsſchutz bezeichnet und daraus 2
olgert, daß der Q die Mittel für den Rechtsſchutz, alſo
auch die Geſetze nicht weiter ausdehnen ürfe, als der Zweck,
der Schutz des Rechtes, erfordere. Demgemäß Er  ein die
geſetzgebende Gewalt des Staates beſchränkt durch den Staats  2
zweck, durch die atur der Rechts⸗Verhältniſſe, durch Staats
verträge, durch die Verpflichtungen beſtimmte Perſonen
Uund Corporationen Uund durch wohlerworbene 2 Damit
er  ern denn aber auch ſchon principiell die Stellung des
Staates zur Kirche gekennzeichnet, die ra göttlichen und
menſchlichen Rechtes ein vbon der Staatsgewalt unabhängiges,
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in allen kirchlichen Verhältniſſen ſelbſtſtändiges Gemein⸗
eſen iſt

teſe Selbſtſtändigkeit der 1 auf dem geſammten
religiöſen Gebiete zur Verwirklichung ihres Zweckes, alſo ihre
reihei Iu ogma, Cultus, Verfaſſung, Disciplin, Heran⸗
ildung Und Beſtellung ihrer Diener und Eigenthum des
ihren Zwecken gewidmeten Vermögens, ird nun des äheren
aus der Natur der Sache, ſowie auch aus dem poſitiven Rechte
nachgewieſen, und In etzterer Hinſicht namentlich hervorgehoben,
wie die badiſche Staatsgewalt die noch tm Reichsdeputations-⸗
Hauptſchluſſe von 1803 anerkannte Verpflichtung übernommen
habe, ohne Zuſtimmung der 1 ke  une Aenderung den
Rechten und der Verfaſſung derſelben vorzunehmen. Auch iſt
ieſelbe ein orrela der In der 1  en Verfaſſung
und garantirten Gewiſſensfreiheit, und Überdie nicht bloß
In und des Geſetzes vom October 1860, ſondern
auch vom eutigen aatsre  e anerkannt, indem ſie 10 die
nothwendige Conſequenz der von der adi  en Staatsgewalt
ausdrücklich ausgeſprochenen und ereits mehrfach ra ge
handhabten Trennung des Staates von der iſt Denn
aus dieſer Trennung, aus der Beſeitigung der früher beſtan⸗
denen Verpflichtungen des Staates gegenüber der ter olgt,
daß auch die correſpondirenden 4 desſelben entfallen, daß
die r auf threm ganzen Lebensgebiete vom Staate frei
ſein muß

Der entwickelt das „Privatrecht der ＋ als
Corporation“. Der kommen als Corporation alle Be
f einer juriſtiſchen Perſon zU, und zwar iſt nach der
Verfaſſung der irche, die eine universitas Ordinata ar  E  VL
der Repräſentant derſelben und alſo des Kirchenvermögens In
der Diöceſe der Biſchof Da aber alle kirchlichen Stiftungen
den Einen, den kirchlichen Zweck aben, und das Rechtsſubject
einer juriſtiſchen Perſon ehen ihr Zweck iſt, gehören ſie
alle der Kirche, oder ſie ſind 1  1 Rechtsſubjecte, deren
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Repräſentant tn der Diöceſe der Biſchof 1 ſeines Amtes
iſt, welcher denn auch ſeit den erſten chriſtlichen Zeiten die
vermögensrechtlichen Befugniſſe der Kirche In leicher eiſe
wie ein iſche Rechtsſubject über ſein Vermögen ausgeü
hat Dieſe Auffaſſungsweiſe ird ſodann noch näher aus dem
römiſchen e  E, aus dem In Deutſchland recipirten Kirchen⸗
re  , ſowie ecie aus der adi  en Geſetzgebung begründet,
und demnach als abgeleitet, daß ſchon nach der früheren
adt  en Geſetzgebung Und neuerdings durch die 88 und
des Geſetzes I  — October 1860 ſowie Iu olge der Ver
einbarung zwiſchen der Staats und Kirchengewalt von 1861
der tr wie jeder Corporation das aus dem Eigenthume,
alſo Privatrecht, ießende Recht der Leitung, Rechtsvertretung,
Verwaltung und Verwendung des Kirchenvermögens, der Staats
gewalt aber nur eine Mitaufſicht über zuſtehe.

„Da alſo,“ ſo chließt dieſer wichtige Paragraph der
Denkſchrift, „das Kirchenvermögen Privatgut wie jede Ver⸗
mögen juriſti

er Perſonen iſt,‚ die 11 eine bo  — Staate
ſelbſtſtändige Corporation mit eigenem, nicht ſtaatlichem Zweck
iſt, olglich einen eigenen vermögensrechtlichen Willen und
eine ſelbſtſtändige Repräſentation hat, der Staatsgewalt
keinerlei Eigenthumsrecht am Kirchenvermögen Es iſt folg
lich unrichtig, daß das Kirchenvermögen un Niemandes Eigen
thum ſtehe, oder worauf es hier ankommt, daß nicht von
der Kirchengewalt rα ihres mite repräſentirt werde.“

„Weil alſo der Kirchenbehörde die Leitung, reſp Reprä⸗
ſentation des Kirchenvermögens zukommt, eil zwei 8
ſubjecte Recht nicht Ugleich eſitzen können, iſt die
Staatsgewalt und die ſtaatliche Geſetzgebung nicht berechtigt,
üher die Leitung, re  k Vertretung, Verwaltung und Ver  2
wendung des Kirchenvermögens zu verfügen.“

77•  te aus dem allgemeinen Aufſichtsrechte des Staates
fließenden Rechte über das Privateigenthum dürfen ſich nicht
weiter als der Zweck des Staates erſtrecken; in keinem Falle
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berechtigen ſie einem Eingriffe der Staatsgewalt In die aus
dem Eigenthume fließenden E der tr Dieſes
recht iſt überhaupt negativer atur, die Schranke des be
ſtehenden Rechtes gebunden und geht nur ahin, die Rechte
des Staates und Dritter unbefugte ingriffe der E

ſchützen Uund entfernen, was dem berührten Zweck des
Staates hinderlich iſ 7⁰

„D  te ν darf als Corporation In keinem Falle nders,
beziehungsweiſe immer als die übrigen Corporationen be
handelt, ſie und ihr Vermögen darf nicht unter ein Ausnahms⸗
geſetz, nicht Uunter die Leitung der Staatsgewalt geſtellt, nicht
als Staatsvermögen behandelt werden

Im werden die „Schul⸗ und Wohlthätigkeits⸗
Stiftungen“ beſprochen und ird ſehr gründli nachgewieſen,
wie das Vermögen derſelben, ſowie überhaupt der frommen
Stiftungen ſeinem Urſprunge, ſeinem we und dem poſitiven
Rechte gemã dem Vermögen der Kirche gehöre, die ra
göttlicher Anordnung den Zweck habe, die Menſchheit zu hei⸗
igen, die Jugend erziehen, die Armen und Nothleidenden
zu unterſtützen em alſo durch beſagten Geſetzentwurf vom

October 1869 die In ede ſtehenden Stiftungen nicht bloß
dem Eigenthume und der daraus abfließenden Leitung und
Verwaltung der 1 und der Katholiken, ondern jeder Auf⸗
icht und jeder Mitwirkung derſelben durchaus entzogen, indem
ſie ihres confeſſionellen Charakters entkleidet werden, indem
die der Kirchengewalt die Staatsgewalt und an die
Stelle der katholiſchen ehörden un der ege politiſche, nicht
confeſſionelle Gemeindebehörden geſetzt werden ſo widerſpricht
erſelbe durch teſe Zueignung kirchlicher, katholiſcher Stiftungen

die Staatsgewalt dem Weſen des Recht  aates, den
Grundſätzen des Eigenthumes, den berührten völkerrechtlichen
Verträgen (Weſtphäliſcher Friede, Reichs-Deputations⸗Haupt⸗
ſchluß) und ſelbſt der adi  en Verfaſſung
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Insbeſonders wird die ſittlich geiſtliche atur der Armen—
ege auseinandergeſetzt und daraus das Verhältniß der —

derſelben abgeleitet der denn auch die ihr zur ＋

ung
4  ihrer Miſſion übergebenen Stiftungen nicht we  N wer⸗
den dürfen „Die egnahme der katholiſchen Wohlthätigkeits—
Stiftungen,“ et Schluſſe, „iſt deshalb auch eiln ſocialer
Fehler, ein Unrecht die Armen, 4 die 1 Urch
Entziehung dieſer ittel gehindert ird ihnen helfen Sie
iſt ein Unrecht die Stifter, weil ihnen veyboten ird
der 1 Wohlthätigkeits Stiftungen machen te iſt ern

Unrecht die Katholiken, welchen die Verwaltung und
Verwendung dieſer katholiſchen Stiftungen ird und
ein Danaer Geſchenk die politiſchen Gemeinden, welchen
teſe on aber auch die Armenlaſt Üübertragen ird
Es verſteht ſich von ſelbſt und iſt durch die Erfahrung be
ſtätigt daß meit aus religiöſen Gründen beziehungsweiſe der
Kirche, nicht aber dem Staate Stiftungen gemacht werden
Wenn der Wille des Stifters überdie ſo heilig gehalten
wird wie olches des Geſetzentwurfes
ſo läßt ſich unſchwer vorausſagen, daß Uunter der Herrſchaft

ſolchen Geſetzes für wo  ätige E nur ſelten etwa
geſtiftet werden wird 46

Mit dem beginnt die Denkſchrift die einzelnen Be⸗
ſtimmungen des Geſetzentwurfes beleuchten und bringt zuerſt
die Erwerbfähigkeit der 1 zUur Sprache „Der des
Geſetzentwurfes et eS da Uunter Anderm 3, „ignorir
nicht bloß die berührten Geſetze von 1860 garantirte Selbſt⸗
ſtändigkeit der Kirche als Corporation ſondern verſchärft die
ſtaatliche Bevormundung der Rechtsſubjekte, indem allen
Schenkungen und letztwilligen Verfügungen auch ſchon be
ſtehende Stiftungen oder juriſtiſche Perſonen die Staats
genehmigung als deren privatrechtlicher Wirkſamkeit erforder—
lich rklärt wird 46 7 Im Widerſpruch,“ ei weiter, „mit
allen anerkannten Rechtsſätzen, dem poſitiven E und der
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Verfaſſung der I Tklärt der , 41 des Geſetzentwurfes
die Stiftungen als bvon der Kirche unabhängige, ſelbſtſtändige
juriſtiſche Perſonen. Er iſolirt die Stiftungen, rklärt ſie als
von der ＋ getrennte Rechtsſubjecte. Er entzie dieſer
aber dadurch 4  ihre verfaſſungsmäßigen Organe, ohne E ſie
rechtlich nicht handeln, exiſtiren können, und ſie Uunter
die Dispoſitionen des Staates.“

Dieſer ganz irrthümlichen Auffaſſungsweiſe gegenüber
wird denn hervorgehoben, wie das beſtehende Recht geradezu
auf den Kopf geſtellt ürde, 7 wie der Geſetzentwurf
will, der Kirchengewalt ezügli der katholiſchen Confeſſion
das öffentlich re  E, Überdie ur die ſtaatliche „Ober—
aufſicht und Leitung des Kirchenvermögens“ illuſoriſch emachte
Aufſichtsrecht, der Staatsgewalt aber das privatrechtliche, aus
dem Eigenthumsrecht abfließende Repräſentations-, reſpective
Adminiſtrationsrecht des Kirchenvermögens zuerkannt würde

der Denkſchrift verwahrt ſich die Beſtimmung
des des Geſetzentwurfes, der ir reſp den kirch⸗
lichen on das in ihrem we liegende, wohl erworbene
Recht abgeſprochen wird, Stiftungen, der Kirche oder
einem beſtehenden kirchlichen Rechtsſubjecte zur rmen  Unter
ützung, Kranken-Verpflegung oder zu Unterrichtszwecken (mit
Ausnahme der geſetzli zuläſſigen kirchlichen ildungsanſtalten
geſchen oder gemacht wurden, chalten oder (S 5)
empfangen. Es würden demnach nach der Faſſung dieſes Para⸗
raphes zahlreiche Inſtitute und on der Kirche mit
der Auflage für die erwähnten ecke, für den nter  2
halt der tm an recipirten barmherzigen Schweſtern, ereits
zugewendet ſind, und die meiſten theologiſchen Stipendien⸗
Stiftungen der 1 werden Auch ſollten nach
0 desſelben Paragraphes nur diejenigen Stiftungen,
e vor Verkündigung des Geſetzes durch Vereinbarung der
zuſtändigen ſtaatlichen und kirchlichen Aufſichtsbehörden als
1 anerkannt oder durch rechtskräftig gewordene richterliche
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Entſcheidungen als rklärt worden ſind, ohne Rückſicht
auf ihren Zweck als r  1  E Stiftungen behandelt werden.
Hiemit ird aber nicht bloß den Grundſätzen von der nicht
rückwirkenden 1α der Geſetze, ondern dem bekannten run
ſatze des Proceßrechtes über die Wirkungen der Litispendenz,
reſp der gerichtlichen Ladung widerſprochen, nach welchem die
ſtreitenden Theile das Recht aben, daß ihre Streitſache nach
dem zur Zeit der Streiteinlaſſung geltenden echte beurtheilt
und daß ſie von dem Gerichte beendigt erde, von welchem
ſie anhängig iſt

der Denkſchrift beleuchtet weiter die un den §88 4.—
des Geſetzentwurfes enthaltenen Eingriffe Iu den illen des
1  er namentlich, daß erſelbe das Rechtsſubject, wel
chem ſeine tiftung 3u übergeben, und die Vertretung, Ver—
waltung und Verwendung derſelben nicht nach ſeinem freien
Willen beſtimmen dürfte, alſo ſeine Stiftungen 3u Schul und
Wohlthätigkeitszwecken, nich der 1 zuwenden oder der kirch
en Verwaltung Unterſtellen önnte Ueberhaupt En die
uim —5—7 enthaltenen Beſtimmungen den en der Staats—
gewalt die des berechtigten Willens des Eigenthümers
oder Schenkgebers Und behandeln das Vermögen der phyſiſchen
beziehungsweiſe juriſti

en erſonen als Staatsvermögen. Die
Mißachtung des Eigenthumes, we un dieſen Beſtimmungen
tegt, geht ogar ſo weit, daß dem Schenkgeber oder ſeinen
Rechtsnachfolgern das Recht entzogen, wenigſtens nicht gewahrt
wird, ſeine enkung Nichterfüllung des Bedungenen
zu widerrufen.

Im erhebt ſodann die Denkſchrift Proteſt
die die Exiſtenz der Stiftungen bedrohenden Beſtimmungen der
88 und 9 des Geſetzentwurfes. Es en nämlich gemäß

die Vermögens ⸗-Erträgniſſe einer Stiftung, nach
allſeitiger Erfüllung der Stiftungszwecke erübrigen, zu nicht
ſtiftungsgemäßen Zwecken nUur mit Zuſtimmung der Staats
regierung verwendet werden; alſo die Staatsregierung, e  e
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dte kirchlichen Stiftungen echtlich nicht repräſentirt, ein⸗
ſeitig und un  E  ran beſtimmen, ob die Stiftungszwecke Er⸗

füllt, ob und 3u welchem Zwecke die Revenüen-Ueberſchüſſe
verwenden ſeien Und enn der des Geſetzentwurfes der
ausſchließlichen Entſcheidung der Staatsgewalt Unterſtellt, ob
die rfüllung der we einer iftung oder (ren xiſtenz
vo  — Standpunkte des Staatswohles zuläſſig ſei, ſowie wel
chen öffentlichen Zwecken das Vermögen einer ſolchen ganz oder
thei

eiſe aufgehobenen Stiftung oder theilweiſe ver

wenden ſei; die Staatsgewalt auf die atur der Stif
tung, beziehungsweiſe auf den „Urſprünglichen en des
Stifters“ nur hunlich Rückſicht zU nehmen hat; enn ſie
bei ihren Verfügungen über das V  1 Stiftungsvermögen
uur eine „Vern ehmun der Kirchenbehörde,“ alſo keine Zu⸗
immung derſelben eintreten 3u laſſen hat iſt bei der
allgemeinen Faſſung dieſes Paragraphes In ihre Dispoſition
geſtellt, ede 11 tiftung aufzuheben oder ni
kirchlichen, nicht ſtiftungsgemäßen Zwecken verwenden. Auch
würde 10 ſelbſt für den Fall, nach dem Ausſpruche der

Autorität eine Stiftung „thatſächlich er recht
lich unmöglich“ geworden wäre, ihr Vermögen keineswegs als
OnUum VACSCAINS dem Fiscus als freies Eigenthum zufallen.
Denn mag man die einzelne tiftung oder die te als
Rechtsſubject des Vermögens derſelben betrachten; ſoviel iſt
jedenfalls gewiß, daß, eil eine 2³ Stiftung einen kirch⸗
en Zweck, und nur durch die Verbindung nit der 1V
ihre Exiſtenz hat, 0  er ihr kirchlicher Zweck auch durch eren
Aufhebung nicht altertr wird. Wenn alſo der locale Zweck
einer Stiftung nicht mehr erfüllt werden kann, ſo hört ſie als
Rechtsſubject nicht auf, eil ſie ihrem kirchlichen we nicht
entzogen werden darf, ondern ihrer kirchlichen Beſtimmung
erhalten werden muß

Im omm der Rechtsſchutz der Stiftungen zur
Sprache, beziehungsweiſe der Ausnahmszuſtand, der durch den
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Geſetzentwurf ge werden 0  L, wahrſcheinlich aus dem
Grunde, weil jüngſter Zeit die Regierung eine ethe von

Proceſſen die ar auf dem ordentlichen Rechtswege
verloren hat F⁵5„C0 iſt alſo F. ſo bezeichnet dieſer Paragraph

Schluſſe die neu zu ſchaffende Sachlage, „der irche, den
kirchlichen und confeſſionellen Stiftungen das Eigenthum die
Rechtsvertretung, der Rechtsſchutz der bürgerlichen Gerichte und
des mehrfachen Inſtanzenzuges deshalb auch die verfaſſungs—
mäßige Rechtsgleichheit das katholiſche Vermögen iſt
der Verfügung der großherzog Verwaltungsbehörden anheim⸗
geſtellt ogar die nrufung „der gerichtlichen Entſcheidung“
des Adminiſtrativ Gerichtes iſt ſehr beſchränkt enn nicht für
die V lluſori gemacht denn enn Eene iftung durch
den Verwaltungs Gerichtshof auch als 1  1  e Trklärt worden
iſt,‚ ſo 10 doch der Regierung die endgiltige, ausſchließ⸗
iche En  eidung über eren xiſtenz, Verwaltung und Ver
wendung ＋

Im uns die Denkſchrift die Rechtsverhältniſſe
vor, die nach modernem adi  en Staatsre hinſichtlich der
ſogenannten weltlichen iftung obwalten ſollten Da behan⸗
delt der 11 des Geſetzentwurfes IUI grellen Widerſpruche
zu den noch überall Deutſchland anerkannten Rechtsgrund—
Atzen die katholiſchen chul und Wohlthätigkeits Stiftungen
nicht mehr als confeſſionelles ſondern als Staatsvermögen,
und ſollten demnach die örtlichen weltlichen Stiftungen *1
olge ſtaatlichen Auftrages und unter der leitenden Auf
ſicht der zuſtändigen Staatsbehörde“ von den politiſchen, nicht
confeſſionellen Gemeindebehörden, die „Diſtricts— und Landes
ſtiftungen“ von Staatsbehörden verwaltet und verwendet werden
Und wird auch dem Stifter oder den Confeſſion Angehörigen
(an die der bere  tigten katholiſchen Religionsgeſellſchaft
werden überhaupt „Genußberechtigte“ eſetzt) ſehr be
ſchränkter Weiſe geſtattet die Einſetzung beſonderen cCon

feſſionellen Stiftungsrathes verlangen doch der
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Staats-Verwaltungsbehörde wie die geſammte Repräſentation
des Stiftungs⸗Vermögens, auch die Entſcheidung arüber
5 ob die Vorausſetzungen zur Beſtellung eines beſonderen
Stiftungsrathes vorhanden ſind, ob dieſer alſo überhaupt
läſſig iſt Auch ein ſolcher beſonderer Stiftungsrath nicht
aus den von den Katholiken Im Anſchluſſe ihre U  E
Autorität frei gewählten, ondern aus den von der politiſchen,
confeſſionsloſen Gemeindebehörde beſtellten Mitgliedern eſtehen;
erſe würde ni von dem Ortsgeiſtlichen präſidirt, der
vielmehr hievon ganz ausgeſchloſſen iſt, ondern der
Bürgermeiſter oder ſein Stellvertreter, einerlei, ob dieſer atho
liſch oder proteſtantiſch iſt, den Vorſitz; dieſer Stiftungsrath
iſt alſo keine katholiſche Behörde.

Ferner ſollten nach 27 des Geſetzentwurfes die
Streitigkeiten über den eſt die Verwaltung der Con

feſſionellen Stiftungen, ſowie über das Genußrecht, alſo die
Verwendung derſelben einfach der Cognition der Staats  Ver
waltungs⸗— oder der Verwaltungsbehörde unterſtehen und
auch die betreffende Confeſſion den Nachweis einer confeſſionellen
Beſchränkung des Genußre zu iefern aben, da doch nach
dem beſtehenden der Beſitzſtand über die confeſſionelle
Eigenſchaft einer tiftung entſcheidet.

Weiters verfügt der des Geſetzentwurfes, daß die
Verwaltungsräthe der ſchon beſtehenden confeſſionellen Diſtricts⸗
und Landesſtiftungen ohne jede Mitwirkung der irche, reſp
der Katholiken von der Staatsgewalt beſtellt werden, we
ledigli I„Im Namen und uftrage des Staates die Ver⸗
waltungsführung eſorgen haben,“ ird alſo da das
beſtehende Rechtsverhältniß geradezu umgekehrt. Sodann wollen
die 88 35 ff die Stifter von Familienſtipendien und Aus
teuerſtiftungen zwingen, die Verwaltung ihrer Stiftungen nur

den von dieſem Geſetzentwurfe bezeichneten Rechtsſubjecten, den
Mitgliedern ihrer Familien, oder Staats beziehungsweiſe
Gemeindebehörde übertragen; und der Stifter die
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Verleihung der Stipendien ur alsdann der Kirchenbehörde über—
tragen können, enn 0 ausſchließli unulr für Studierende
der Theologie gewidme ſind

Endlich eſtimm 39 des Geſetzentwurfes, daß über
die Einweiſung mn die Verwaltung und das Verleihungsrecht
ledigli die ſtaatliche Verwaltungs-Behörde, Uund über die
Streitigkeiten ftungsgemäßer Berechtigung zUur Aus
u  ng dieſer Functionen, beziehungsweiſe Genußberechtigung
der Verwaltungs-Gerichtshof entſcheiden habe

Hat nun bisher die Denkſchrift den fraglichen eſetz

—

2
entwurf ſowohl Im Allgemeinen als Im Beſonderen einer gründ  2
en Würdigung Unterzogen, ſo bringt ſie Im 11 die Schluß⸗
erklärung, In der ſie das anze zuſammenfaßt und die
beabſichtigten Rechtsverletzungen energiſchen Proteſt inlegt
Wir können nicht umhin, dieſen Paragraph ganz wörtlich hieher

ſetzen, da ETL ſich nicht weniger durch die Gediegenheit
ſeines Inhaltes,  te durch ſeine echt biſchöfliche Sprache aus

zeichnet.
„Wir glauben,“ beginnt Wefagt Schlußerklärung,

„durch Obiges nachgewieſen 3u aben, daß der vorliegende
Geſetzentwurf unnbd  10 und nunr geeignet iſt,‚ die beſtehenden
erträge, den allgemeinen Frieden, die reiheit, das Recht und
die Verfaſſung zu verletzen.“

„Nachdem durch Fürſtenwort die Beſeitigung der aat
lichen Bevormundung über die 1  . die Selbſtſtändigkeit auf
allen Lebensgebieten verheißen ward, ein Mitglied der
gro  erzogl. Regierung bei dem Zuſtandekommen des Geſetzes
vom October 1860 aus Was einmal abgegrenzt vL.—.  2— könne
fernerhin nicht weiter beſchränkt werden. Auf teſe ſo feier⸗
en Zuſicherungen, auf teſe den Grundprineipien des echts  2
ſtaates entfließende Anerkennung der V als ſelbſtſtändiges
Rechtsſubject bauten wir, als wir die Vereinbarung von 1861
über die Pfründebeſetzung und die Rechtsverhältniſſe des atho
liſchen Vermögens eingingen.“
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„Durch das ebenerwähnte Uebereinkommen ſind die Rechte
des Staates und der reſp der Katholiken ezügli der
Leitung, Verwaltung und Verwendung der Stiftungen ab

te Grenzen ſind nicht mehr ungewiß; der renz⸗
ſtreit iſt rechtskräftig entſchieden Deshalb und eil ſolches
durch einen zweiſeitigen Vertrag geſchehe iſt,‚ ＋

ein jede
weitere, insbeſondere einſeitige Verrückung der echtlich be
ſtehenden Grenzen durch den einen Contrahenten als rechtlich
unzuläſſig ＋

„Der vorliegende Geſetzentwurf erletzt teſe anerkannten
Rechtsgrundſätze, die berührten fürſtlichen Verheißungen, die
Beſtimmungen des Geſetzes vo  — October und die erwähnte
Vereinbarung. Weil dadurch die eit einem Decennium be⸗
ritten geweſenen 4 wiſchen der Staats— und Kirchen  —  E
gewalt zur beiderſeits anerkannten Zufriedenheit geregelt wurde,
iſt Uunnu Er dAre auch dann Unnütz, enn man den
Kirchengemeinden ＋ beziehungsweiſe Stiftungs Commiſſionen,
erweiterte Befugniſſe einräumen wo  E, eil das eine innere
1 Angelegenheit iſt Im Geſetzentwurfe iſt übrigen
davon nicht die ede Wir ſind einer Verminderung der
Centraliſation auch un dieſer rage nicht abgeneigt.“

„D  1e erührte Vereinbarung iſt E den allſeitig
erſehnten, für das Wohl der Geſellſchaft ſehr erforderlichen
Frieden zwiſchen der Staats und Kirchengewalt herſtellte.
Wenn dieſer auch ſeit 1864 durch die eitdem eingeführten
Schulgeſetze auf Einem Gebiete eſtört wurde, ſo oten Uuns

doch die In den desfallſigen Verhandlunge von der Regierung
ausgeſprochenen Zuſicherungen die begründete Hoffnung, daß
durch die Realiſirung der 1860 proclamirten Grundſätze auch
der Schulconflikt beſeitigt werde eit 1866 ſind jene An
erkenntniſſe und teſe Principien von der gro  erz Regierung
verlaſſen und Es iſt dadurch nicht bloß der ulconflie herauf⸗
beſchworen worden, ſondern auch der Streit über die Pfründe⸗
f ung und das katholiſche Vermögen. Dieſer Streit kann



beſeitigt und der Friede allſeitig hergeſtellt werden, die
gro  erzogl. Regierung die Vereinbarung von 1861 allen
Theilen vollzieht. 46

„Der confeſſionelle Friede kann NUur durch Beachtung des
Grundſatzes erhalten werden den ſchon der weſtphäliſche Friede
ſanctionir hat daß die Staatsgewalt jede Confeſſion ihrem

beläßt Uund olches gleichmäßig chützt Die rechtswidrige
Geſetzentwurfe ſtatuirte Aufhebung der confeſſionellen igen⸗

ſchaft der ſogenannten weltlichen on die confeſſionsloſe
Verwaltung und Verwendung derſelben 0  ne Eelne elte
Pforte confeſſionellen Streitigkeiten und Kränkungen Die
Regierungsmotive berufen ſich mit Unrecht auf das Beiſpi
elgiens, Landes deſſen Staatsbürger faſt ur  eg
Katholiken ſind Ueberdieß ſind die kirchlichen Stiftungen
Belgien der kirchlichen Leitung nicht E und die ſo
genannte e  E wurde rſt eit der Zeit während welcher
die antichriſtliche, herrſchende Partei das Land die rößten
nneren Zerwürfniſſe geſtürz hat

„Der Geſetzentwurf erletzt die reihei indem
die Stelle der verheißenen Selbſtſtändigkeit auf allen Lebens
gebieten den unbeſchränkten Miniſterial Abſolutismus etzt
Er erletzt die reihei der Perſon und des Eigenthumes
dem e die Verfügungen der Staatsbürger über ihr Vermögen,
den Vollzug des ſtifteriſchen illens Unter das Belieben der
Staats Verwaltungsbehörde E Uund dieſer die Entſcheidung
über die xiſtenz, die Verwaltung und Verwendung der Stif
tungen überträgt

„Er erletzt die Vereinsfreiheit, indem ETL die Staats⸗
regierung zUum Eingriffe die nuneren Vereins Angelegenheiten
der Confeſſionen, zur Entſcheidung der rage ermächtigt
we Bedürfniſſe die Kirche habe, ob ſie auch Armenzwecke
verfolgen Urſfe wer das Rechtsſubject kirchlichen Stif
Ung, wer deren Repräſentant iſ 4
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„Der Geſetzentwurf geht dbon dem Standpunkte der

Staatsomnipotenz üher eligion und Kirche, von dem run
ſatze des „Cujus regio, I1Ilius religio“ au Dieſes antiquirte
Staatskirchenthum widerſpri aber der garantirten reihei
der Kirche und der Gewiſſensfreiheit. Nachdem die Kirche
von jedem influſſe auf ſtaatliche und  bürgerliche Verhält⸗
ni ausgeſchloſſen und em ohne politiſche oder bürger⸗
liche Nachtheile bo  — Q geſtattet iſt, ſeine religiöſe eber  2  2
zeugung für ſich oder um Anſchluſſe an die Kirche be
igen, hat der Cäſareopapismus X jede ſtaatliche Ein
miſchung In die confeſſionellen Verhältniſſe keinen Sinn und
keine Berechtigung mehr. Die Reſtauration des Staats⸗
Abſolutismus IN Sacris über confeſſionelle Verhältniſſe iſt
nach dem eutigen eu  en Staatsrechte weder Gunſten
einer chriſtlichen Confeſſion, noch uim Intereſſe einer nicht
chriſtlichen ecte zuläſſig.“

„Der Geſetzentwurf erletzt die Gewiſſensfreiheit, die
freie Religionsübung, eil er die Mitglieder einer Confeſſion
vom Anſchluſſe die rennt, mit der und durch
ſie ihre Beſtimmung rfüllen können, und eil ſie und die
confeſſionellen on chutzlos der Staatsgewalt preisgibt. Er
verletzt die freie Religionsübung, indem ET der ix die zur
usübung ihrer Miſſion beſtimmten Mittel, reſp deren ſtiftungs

—
gemäße Verwaltung und Verwendung entzieht, und der eſell

2

2
chaft die der ł verſperrt. So ange die Kirchen
gewalt von der Mitaufſicht über die Erziehung und Bildung
und über die confeſſionellen Stiftungen ausgeſchloſſen iſt; ſo
ange eſe der Confeſſion niz  L werden, kann von einer
reihei der Religionsübung nicht die ede ſein. Der eſetz
entwurf erletzt die Gewiſſensfreiheit, indem die Katholiken
dadurch verleitet oder gezwungen werden, zu dem Uſtande⸗
kommen oder zUum Vollzuge eines Geſetzes mitzuwirken, obgleich
das eſe ihrer * eine andlung als ein ſchweres,
mit enſuren bedrohtes Kirchenvergehen rklärt.“

11
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„Der Geſetzentwurf er  0 die conſtitutionellen
Grundſätze, indem EL dem Miniſterium eine unbegrenzte Ge
walt überträgt, re  Swidrig über die xiſtenz, Verwaltung und
Verwendung von Vereins— und Privatvermögen 3 verfügen
und die des Rechtes Und unabhängigen ert  E
das miniſterielle Belieben und die Miniſterialjuſtiz ſetzen.“

„Wir wollen die formellen ebrechen des Geſetzentwurfes,
deſſen oft nicht präciſe Faſſung, ſowie die Reihe innerer Wider  2  2
ſprüche desſelben hier nicht wiederholt hervorheben.“

„Der Geſetzentwurf verſtö überhaupt allgemein
anerkannte Rechtsgrundſätze. Wir dürfen nur die vo  — be
ſtehenden Rechte und der Jurisprudenz anerkannten, im eſetz—
entwurfe verletzten Grundſätze bvon den Grenzen der Staats
gewalt Uund der Staatsgeſetze, von der Unverletzbarkeit der
wohlerworbenen Privatrechte, der atur und Repräſentation der
juriſtiſchen Perſonen, deren Eigenthum den confeſſionellen
Stiftungen Uund der nicht rückwirkenden Kraft der Geſetze EL
innern.“

„Der ehorſam und die Erfüllung der Pflichten
die Autorität beruht hau  0  1 auf dem Schutze der Freiheit
und des Rechtes, welchen die Autorität gewährt. Sie und die
von ihr ausgehenden Geſetze dürfen deshalb zu ni ver
flichten, was pflichtwidrig oder re  Swidrig

„Der Geſetzentwurf verletzt aber das wohlerworbene
Privatrecht der Kirche, der katholiſchen Confeſſion auf den Be
itz, die Vertretung, die Verwaltung und Verwendung der
Stiftungen überhaupt Uund auf die confeſſionelle atur der
Schul⸗ und Wohlthätigkeits⸗Stiftungen insbeſondere. Er ver
letzt die Rechte der Stifter und E ſie, die beſtehenden und
zukünftigen Stiftungen unter ein Ausnahmsgeſetz und Aus
nahmsgericht. Er verletzt die das Recht der tr und der
Katholiken garantirenden erträge, nicht bloß die, auf welchen
(3 B Reichsdeputations⸗Hauptſchluß, Art VIII. des
re Friedens) die 6  1  c Exiſtenz des Großherzogthumes



151
beruht, ondern alle wiſchen Staat und V abgeſchloſſenen
Verträge. Er erletzt die und 13 der Verfaſſung,
dem für das Vermögen der reſp der Stiftungen
Ausnahms⸗Beſtimmungen und Ausnahmsbehörden atuirt, den

derſelben, weil die Erkenntniſſe über civilrechtliche
Streitigkeiten den unabhängigen bürgerlichen evi  en ntzie
Er erletzt endlich die 88 15, 16, 18 und der Verfaſſung,
eil eL der Staatsregierung die potentielle und perpetuirliche
Confiscation der zu confeſſionellen Zwecken beſtimmten Stif
tungen einräumt; die Privat⸗Rechtsfähigkeit, den Und

Beſitzſtand der Katholiken Und der x aufhebt.“
„Würden die geſetzgeberiſchen Factoren ein ſolches eſetz,

welches die innerſte atur der Geſetze der Staats
verwaltung die Macht verleiht, das beſtehende echt beugen,
annehmen, önnte dadurch das Recht ſelbſt nicht alterir
werden Die hier In ede ſtehenden wohlerworbenen E
der können ohne ihre Mitwirkung ihr rechtlich nicht

werden imentzogen werden. Die unabhängigen Gerichte
einzelnen Falle entſcheiden aben, ob ein rechts und

verfaſſungswidriges eſe oder ob die Vorſchrift des poſi⸗
tiven Rechtes und des höheren Geſetzes anwendbar ſei Sie
werden entſcheiden, ob ſie wie bisher die b0  — großherzogl.
Miniſterium gekränkten Privatrechte der Kirche und Stiftungen
ſch

„Wenn der Geſetzentwurf zUum Geſetze erhoben, dadurch
alſo alle Vereinbarungen wiſchen I und tr Seitens
der Staatsgewalt aufgehoben werden, ſind auch wir die

hierin der letzteren gegenüber übernommenen Verbindlichkeiten
nicht mehr gebunden. Deshalb, und eil die Staatsgewalt
ſich von der 1* getrenn hat, reclamiren wir die volle

reihei der irche, alle ihre Angelegenheiten ſelbſtſtändig zu
leiten Uund verwalten.“

„Wé  1r wahren dadurch öffentli und eierli die durch
einen vielhundertjährigen Beſitzſtand und das erührte poſitive

11*ꝑCCDSDCꝗSCSDDDNRTRR
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echt garantirte volle rethei der Kirche Und der Katholiken
ihre confeſſionellen Cult⸗, Schul und Wohlthätigkeits⸗Stiftungen
wie jede Privatvermögen frei beſitzen, echtlich vertreten,
zu verwalten und 3u verwenden ein eſe und kein Acet der
Staatsgewalt kann dieſen Rechtsftand der Kirche alteriren, und
wir werden alle daraus hervorgehenden 4 der 1
reſp der katholiſchen Religionsgeſellſchaft trotz eines momentan
entgegenſtehenden Geſetzes auf jedem uns zuſtehenden E  ts  2
wege üher kurz oder lang vindiciren. H ange tn Deutſchland
noch Sinn für Recht, Ehre, reihei Uund herrſcht, kann
das durch die feierlichſten erträge garantirte, durch alle
Stürme der Zeit aufrecht e Recht der Stiftungen nicht
beſeitigt werden.“

n  em wir das Anerbieten wiederholen, uim Wege der
Vereinbarung mit der gro  erz Regierung die Rechtsverhältniſſe
und Verwaltung der Stiftungen, ſoweit erforderlich, 3zu regeln,
proteſtiren wir den Geſetzentwurf reſp gegen die Rechts⸗
giltigkeit eines Geſetzes, welches die materielle xiſtenz der
Kirche bvon dem Willen der Staatsregierung abhängig acht
und ſie noch weiter als en vom öffentlichen und ſocialen
en ausſchließt.“

77  x proteſtiren vor der katholi  en Welt und dem
an ein ſolch exorbitantes eſe uim Namen der Ver
aſſung, des Rechtes und der reihei Aller Auf unſerer ette
ſtehen deshalb Alle, L noch ein Verſtändni für die vor

liegenden Rechtsverhältniſſe aben Die ervorragendſten eu  en
Juriften aben, wie aus dem Gutachten derſelben und obigen
Citaten zu erſehen, das Recht der Katholiken als wohlbegründet
rklärt Wenn der Staatsverwaltung eine Omnipotenz,
ein ſo discretionäres Eingreifen tn die heiligſten und älteſten
E eingeräumt wird, E reihei wird noch unanta  ar,
welches Recht vor der Gewalt er ein 0  In ird dieſes
Beiſpiel, wohin wird die durch ern ſolches eſe herbeigeführte
Rechtsunſicherheit führen 2⁰⁰
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„Wir proteſtiren dieſen Geſetzentwurf im Namen

der Miſſion der Kirche, der Katholiken, der Armen und Noth⸗
leidenden, deren L und Intereſſen der Geſetzentwurf ſo

bedroht. Wir Tfüllen nur Unſere Pflicht, enn wir
dem katholiſchen die Stiftungen erhalten, die e8 Jahr
Underte hindurch für ſeine geiſtigen und leiblichen Bedürfniſſe
ewahr hat Zu ott en wir, daß der tei der Ge
rechtigkeit und des Friedens die geſetzgeberiſchen Factoren eite,
und entweder ein Geſetz oder eine Vereinbarung Stande
komme, durch we das Recht geachtet und der Conflict wiſchen

und 1½ endlich beſeitigt wird.“
„In allen Fällen,“ mit dieſen herrlichen orten ende

die Schlußerklärung, „kann das Unrecht nte zUm Rechte wer

den, und wir vertrauen dem göttlichen Stifter der irche, daß
bTY dem E zum Siege verhelfen ird.“

So die vom November atirte und vom Erz⸗
bisthums⸗Verweſer und Biſchof von Leuea t. Lothar ube
unterzeichnete en  rift des erzbiſchöflichen Capitels⸗Vicariats
von reiburg, den Geſetzentwurf über die Rechtsverhältniſſe
und die Verwaltung der Stiftungen betreffend. Wir glauben
uUns jeder weiteren Bemerkung enthalten müſſen, und
pfehlen ieſelbe Angeſichts der ſich überall gleichbleibenden Be
ſtrebungen des modernen Liberalismus insbeſonders dem Klerus
zur ſorgfältigen Wündigung und eachtung.

Sp

Die erſte Paſtoral-Conferenz des Jahres 1869
Das Diöceſanblatt vom ri bezeichnete als

Thema für die er Paſtoral⸗Conferenz des Jahres 1869
„das katholiſche Verfaſſungsleben des Volke
„Oeſterreich hat, ſo ei es daſel 57, ſeit Anfang des

gegenwärtigen Jahrzehntes eine Verfaſſung Man hört aber


